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Paket Mobile Services:

› Mobile Wohnungsabnahme

› Mobiles Bestandsdaten-
management  

› Mobile Schadensmeldung

› Mobile Recherche

› Mobile 
Verkehrssicherung

› Mobile Auftragsvergabe
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> Offene und flexible Pflichtenliste

> Externe Beratung durch z.B. QVS 

> Importmöglichkeit vorhandener Kundenliste, bzw. von 
externen Listen

> Automatische Intervalle über Jobmanager (Aktivitäten)

> Mobile Anbindung auch externer Mitarbeiter (Hausmeister 
etc.)*

> Übersicht über Status der Pflichten (Prüftermin, Gefahr 
vorhanden, nächster Prüftermin etc.) je Objekt mit 
Ampelfunktion

> Automatische, revisionssichere Prüfprotokolle mit 
Archivablage

> Fotos werden digital im Protokoll integriert

> Barcode, QR-Code und GPS-Stempel im Protokoll

> Schadensmeldung

> Mobile Auftragsvergabe während der VKS-Prüfung

*muss einem Wodis User zugeordnet werden

Mobile Verkehrssicherung Highlights: 
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Mobile Verkehrssicherung: Rechtsberatung durch QVS-Deutschland.de
Gemeinsames Projekt mit QVS erfolgreich angelaufen

• Unkomplizierte Zusammenarbeit

• Ergänzung des Dienstleistungs-
angebotes der Aareon

• Vorgehen: Kunde schließt separate 
Verträge mit QVS und Aareon

Mögliche Dienstleistungen:

- Risikomanagement: wer macht was wie?

- VKS-Katalog und Pflichten: welche Pflichten 
in welchem Intervall durch wen?

- VKS-Begehungen vor Ort

- VKS-Schulung für die Hauswarte

- Technische Aufnahme und/oder  
Digitalisierung des Bestandes
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Verkehrssicherungspflichten:

Hergeleitet wird der Grundsatz der allgemeinen Verkehrspflicht aus § 823 Abs. 1 BGB:

„Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die Freiheit, das Eigentum oder ein sonstiges Recht 

eines anderen widerrechtlich verletzt, ist dem anderen zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens 
verpflichtet.“

Mobile Verkehrssicherung für Wodis Sigma 
Verkehrssicherungspflichten – Herleitung § 823 Abs. 1 BGB
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Gebrauchserhaltungspflicht des Vermieters

> Der Vermieter ist kraft Gesetzes (§ 535 Abs. 1 Satz 2 BGB) verpflichtet, die vermietete Sache während der ganzen 
Vertragsdauer in einem Zustand zu erhalten, der dem Mieter den vertragsgemäßen Gebrauch ermöglicht und durch 
den der Mieter und seine Angehörigen / Besucher nicht gefährdet werden. Diese Gebrauchserhaltungspflicht 
umfasst die Pflicht zur Instandhaltung und Instandsetzung der Mietsache.

> Soweit es dabei um den Schutz des Mieters, seiner Angehörigen und Besucher vor Gefahren geht, die von einem 
mangelhaften Zustand der Mietsache drohen, spricht man von der Verkehrssicherungspflicht des Vermieters.

Mobile Verkehrssicherung für Wodis Sigma 
Verkehrssicherungspflichten – Pflicht zur Instandhaltung und Instandsetzung
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Gefährdungsvermeidung – oberste Aufgabe

Wann ist mit einer Gefährdung zu rechnen:

> Missachtung von Vorschriften (Gesetze,  Rechtsverordnung, Technisches Recht)

› Bsp.: Brüstungshöhen, Brandschutz, Standsicherheit

> Missachtung konkreter Anhaltspunkte

› Bsp.: morscher Baum, lose Bauteile, unebene Wege, defekte  Beleuchtung

Mobile Verkehrssicherung für Wodis Sigma 
Verkehrssicherungspflichten – Gefährdungsvermeidung 
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› Bauliche Maßnahmen

- Konstruktion

- Absturz- und Sicherungsmaßnahmen

- Zyklische Überwachung

› Informelle Maßnahmen

- Aushang von Ansprechpartnern im Not- oder 
Schadensfall

- Benutzervorschriften, Warnhinweise und 
Ausschilderung, z.B. Fluchtwege

- Bedienungsvorschriften an wichtigen Geräten

Mobile Verkehrssicherung für Wodis Sigma 
Verkehrssicherungspflichten – bauliche und informelle Maßnahmen
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„Eine absolute Sicherheit ist nicht möglich. 
Deshalb sind nur solche Sicherungsmaßnahmen 
notwendig, die ein verständiger Mensch und 
umsichtiger, in vernünftigen Grenzen 
vorsichtiger Mensch für ausreichend halten 
darf, um andere Personen vor Schäden zu 
bewahren und die für den Umständen nach 
zumutbar sind.“ * 

„Vielmehr sind nur jene Vorkehrungen zu 
treffen, die technisch zur Gefahrenabwehr 
geeignet und wirtschaftlich auch zumutbar 
sind.“ 

* (Quelle: Überwachungspflichten der Wohnungsunternehmen im Bestand, Institut für Bauforschung, 2002)

Reichweite der Verkehrssicherungspflichten



11

› Außenanlagen

› Verkehrswege

› Räum- und Streupflicht

› Dach

› Fassade

› Brandschutz

› Feuerschutz

› Technische Anlagen

› Trinkwasser, etc.

*Auszug aus dem Fachbericht des IFB von 2005 „Hannoversche Liste“

Überwachungszyklen und –maßnahmen* (Pflichten):
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› mind. wöchentlich:

› Prüfung auf für Kinder nicht erkennbare Gefahren Räum- und Streupflicht

› Reinigung und Reparatur kleiner Schäden Fassade

› durch Fachkundige

› Im Sommer aufgrund Nutzungshäufigkeit bis zu tägliche Kontrollen 

› monatlich:

› Sichtprüfung 

› Verschleißkontrollen

› durch Sachkundige

› jährlich:

› Hauptinspektion durch Sachverständig

› Standsicherheit, Materialuntersuchungen

Außenanlagen: Spielplätze

DIN EN 1176 1 bis 1176 -
7 "Spielgeräte";  DIN EN 
1177 "Stoßdämpfende 
Spielplatzböden"; 
(abgelöste DIN 7926-1 
bei Bestandsschutz) DIN 
18034 "Spielplätze und 
Freiräume zum Spielen" 
(Vegitation - giftige 
Pflanzen); DIN 33943 
"Skateeinrichtungen" 
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› Kontrolle jährlich im belaubten Zustand

› Kontrolle jährlich im unbelaubten Zustand

› Kontrolle nach starken Winden

› durch Fachkundigen

› Vitalität Wurzelbereich

› Standsicherheit

› Lose Äste in der Krone

› Verdorrte und morsche Äste in der Krone

Außenanlagen: Bäume

§ 823 BGB - allgemeine Verkehrssicherungsplicht; 
FLL - Baumkontrollrichtlinie
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Treppenhausgeländer  und Balkongeländer in 
allgemein zugänglichen Bereichen

› monatliche Kontrolle, je nach Beanspruchung ggf. auch 
täglich durch Hausmeister

› jährliche Kontrolle durch Fachkundigen

Beleuchtung Treppenhaus, Hauseingang, Keller, etc. 
und Bodenbelege im Allgemeinbereich frei Nutzbarkeit

› monatliche Kontrolle durch Hausmeister

› jährliche Kontrolle durch Fachkundigen

Sicherung Verkehrswege:

§ 823 BGB - allgemeine 
Verkehrssicherungsplicht; 
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Abdeckroste und Lichtschächte, etc.

› monatliche Kontrolle, durch Hausmeister

› Sicherung gegen unbefugtes Abheben

› Gewährleistung Stabilität

Schnee

› Sicherung durch Schneefanggitter

› insbesondre über Verkehrsflächen

Eiszapfen

› Sichtkontrolle in kurzen Abständen, durch Hausmeister

› Überwachung Eiszapfenbildung und Beseitigung Eiszapfen

› Ggf. Sicherung der Gefahrenstelle durch Absperrung

Sicherung Verkehrswege:

§ 823 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) - allgemeine 
Verkehrssicherungspflicht
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Hauszugangswege und Stellplätze, etc.

› 2-4 Wochen Kontrolle je nach Verkehrsfrequenz,        
durch Hausmeister

› Höhendifferenzen >2 cm als Stolperfallen 
müssen ausgebessert werden 

Außenbeleuchtung, Handläufe, Zäune und 
Absturzsicherung

› 2-4 Wochen Kontrolle je nach Verkehrsfrequenz, 
durch Hausmeister

Außenanlagen:

§ 823 BGB - allgemeine 
Verkehrssicherungsplicht; LBauO; ArbstättV
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Schacht- und Kanalabdeckungen und      
Straßeneinläufe

› monatliche Kontrolle

› durch Hausmeister

Sicherheitsrelevante Beschilderung

› monatliche Kontrolle

› durch Hausmeister

Wasserflächen

› Absicherung gegen ungewolltes Hineinstürzen

› monatliche Kontrolle der Einfriedung bei Wassertiefen > 40 
cm durch Hausmeister

› In Nähe von Spielplätzen ggf. in kürzeren Abständen

Außenanlagen:

§ 823 BGB - allgemeine 
Verkehrssicherungsplicht; LBauO; ArbstättV
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Bänke

› regelmäßige Kontrolle, durch Hausmeister

› analog Spielplätze

Wäscheplätze, Teppichklopfstangen

› regelmäßige Kontrolle, durch Hausmeister

› Standsicherheit und Verletzungsgefahr

Zäune

› Standsicherheit und Durchlässigkeit

› regelmäßige Kontrolle, durch Hausmeister

Sonstige Gefahrenquellen

› Kontrolle auf gefährliche Gegenstände, insbesondere auf 
unbebauten Grundstücken, durch Hausmeister

Außenanlagen:

§ 823 BGB - allgemeine 
Verkehrssicherungsplicht; LBauO; ArbstättV
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Müllplätze

› regelmäßige Kontrolle der Zuwege 

› durch Hausmeister

› Überwachung des Wegräumens der Mülltonnen nach 
Leerung

› mindestens wöchentliche Kontrolle der Müllstandplätze 
auf:

› lose herumliegenden Müll

› frei zugängliche Lebensmittelreste (Rattengefahr!)

› frei zugängliche Giftstoffe

› unbefugte Müllentsorgung

› insbesondere Grundwasser gefährdende Stoffe

Außenanlagen:

§ 823 BGB - allgemeine 
Verkehrssicherungsplicht
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Reinigung der Zuwege

› nach Bedarf

› nach kommunaler Reinigungssatzung

› jedoch mindestens wöchentlich 

› bei Vergabe an Fremdfirma: regelmäßige Kontrolle

Räum- und Streupflicht

› werktags < 7 Uhr

› feiertags < 8 Uhr

› bis 20 Uhr

› bei Vergabe an Fremdfirma: regelmäßige Kontrolle

Räum- und Streupflicht:

§ 823 BG - allgemeine Verkehrssicherungspflicht, Landesstraßengesetze einschließlich 
Verordnungen über Art und Umfang der Räum- und Streupflicht, Art und Umfang 
durchzuführender Reinigungen kommunale Straßenreinigungssatzungen
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Dachdeckung

› jährliche Kontrolle  

› durch Fachkundigen oder Dachdecker über 
Wartungsvertrag

› Zusätzlich vor Starkwindperioden und nach Sturm durch 
Hausmeister

› lose Pfannen, insbesondere First und Grat 

Schornsteinköpfe

› jährliche Kontrolle  

› durch Fachkundigen oder Schonsteinfeger über 
Wartungsvertrag

› lose Bauteile und Standsicherheit

Dach:

§§ 823, 836 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) 
- allgemeine Verkehrssicherungspflicht, 
Einsturz oder Ablösung von Gebäudeteilen
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Dachrinne und Fallrohr

› Reinigung 2x jährlich

› Jährliche Dichtigkeitsprüfung insbesondere gegen 
Eiszapfenbildung  

› durch Fachkundigen 

Dachluken und –gauben, Dachrandabdeckungen, 
Antennen und Mobilfunkanlagen, Kieslage Flachdach 
und Dachbegrünung

› jährliche Kontrolle durch Fachkundigen 

› Zusätzlich vor Starkwindperioden und nach Sturm durch 
Hausmeister

Dach:

§§ 823, 836 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) 
- allgemeine Verkehrssicherungspflicht, 
Einsturz oder Ablösung von Gebäudeteilen
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Prüfung der:

- Fassade und Anbauten

- Balkonplatten und Blumentöpfe

- Vordächer und Werbeträger

- Außenbauteile wie Klappläden, Jalousien,  Rankgerüste

› jährliche Kontrolle durch Fachkundigen 

› besondere Sorgfaltspflicht im Bereich von öffentlichen oder 
viel frequentierten Verkehrsflächen

› Standsicherheit, lose Bauteile, Risse, Aufhängungen, 
Befestigungen und Belastung durch Pflanzen, etc.

Fassade:

§§ 823, 836 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) 
- allgemeine Verkehrssicherungspflicht, 
Einsturz oder Ablösung von Gebäudeteilen
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Anlagenspezifische Regelungen: Bsp. Nassleitungen

› monatliche Funktionsfähigkeitsprüfungen

› jährliche Gebrauchsdruckprüfung durch Fachkundigen 

Rauchmelder

› Je nach Bundesland Pflicht

› Mind. 1 Rauchmelder pro Wohnung, Empfehlung jedes 
Schlafzimmer und Fluchtwege

› jährliche Funktionsprüfung durch Fachkundigen 

Brandschutz allgemein:

LBauO (Brandschutz), LPrüfVO, HochhVO, 
VdS/CEA-Richtlinie 4020, DIN 18832-2
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Prüfung auf:

› Lagerung brennbarer Materialien (Benzinkanister, 
Styroporplatten oder Sperrmüll im Dachboden, etc.)

› Verbotenes Abstellen von benzinbetriebenen 
Fahrzeugen im Haus (Mofa etc.)

› Freihaltung von Beschilderung von Fluchtwegen und 
Fluchtwegtüren (Schuhe, Schränke, Blumenbänke im 
Treppenhaus…)

› monatliche Kontrolle

› durch Hausmeister

Brandschutz, Brandlast und Fluchtwege:

LBauO (Brandschutz), LPrüfVO, HochhVO, 
VdS/CEA-Richtlinie 4020, DIN 18832-2
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Prüfung der:

› Sprinkleranlagen

› Feuerlöschanlagen in Garagen (Tiefgaragen)

› Prüfung jährlich

› durch ausgewiesenen Sachkundigen

› Brandmeldeanlagen in Garagen (Tiefgaragen)

› Prüfung alle 2 Jahre

› durch ausgewiesenen Sachkundigen

› Feuerlöscher, Feuerleitern, etc.

› Prüfung alle 2 Jahre

› durch ausgewiesenen Sachkundigen

Feuerschutz

LBauO (Brandschutz), LPrüfVO, HochhVO, 
VdS/CEA-Richtlinie 4020, DIN 18832-2
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E-Check

› Nur bei Schadenshäufung oder Mieterwechsel, keine 
regelmäßige Prüfpflicht

› EU-Norm mindestens alle 5-10 Jahre ES 59009

› Prüfung alle 4 Jahre BGV A3 Gewerbe

› durch Elektro-Fachkraft

Funktionsprüfung FI-Schutzschalter

› Prüfung alle 6 Monate durch Hausmeister oder Mieter

› durch ausgewiesenen Sachkundigen

Starkstromanlagen

› Prüfung alle 4 Jahre durch Elektro-Fachkraft

› durch ausgewiesenen Sachkundigen

Technische Anlagen

LBauO (Brandschutz), LPrüfVO, HochhVO, 
VdS/CEA-Richtlinie 4020, DIN 18832-2
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Arbeitsschritte zur Erfüllung der Verkehrssicherungspflichten

Zuordnung der Pflichten zum Bestand

Definition des Pflichtenkatalogs

6

5

4

3

2

1

Generierung der Prüfpflichten

Mobil: Durchführung der Prüfung

Erzeugung des Prüfprotokolls und ggf. Archivierung

Rückspielen der Prüfergebnisse in Wodis Sigma
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Definition des Pflichtenkatalogs1
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Zuordnung der Pflichten zum Bestand
2

- WIE, Objekt oder VE
- Stammelement
- Über Teilbestand    

oder über 
Gesamtbestand
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› Wahl der 
Pflichten

› Dokumente < 
Seitenansicht

› Wahl des Typs, 
Barcode oder 
QR Code

› Anzeigen und 
Ausdrucken 
des Codes

3 Generierung der Barcodes
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› Intervalle
› Verantwort-

lichen und 
Pflichten je 
WIE, Objekt 
oder VE, 

› bzw. Import

3 Generierung der Prüfpflichten
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Automatische Aufgabenerstellung

› Maßnahmen werden je Objekt und Termin 
und Hauswart als eine Aufgabe automatisch 
von Wodis Sigma zusammengefasst

Wahlweise Dokumentationspflicht: 

› Fotos, Barcode, Unterschrift

› Erledigen innerhalb / TÜV-Intervall

3 Generierung der Prüfpflichten
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› Maßnahmen können manuell 

zusammengefasst werden z.B. 

Baumkontrolle nach Sturm

› Es werden z.B. mehrere ad-Hoc 

Pflichten zu einer Aufgabe 

zusammengefasst mit optional Foto-

Pflicht, Barcode- und Unterschriftpflicht

› Durchführung auch von Externen

› Eigenes Layout für Dokumentation

3 Generierung der Prüfpflichten
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4 Mobil: Durchführung der Prüfung

› Anbindung an das 

Aktivitätenmanagement

› Automatische Übertragung über 

exklusive Aareon Cloud
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4 Mobil: Durchführung der Prüfung

Vorhandene Aufgaben

Filter

Prüfpflichten
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4 Mobil: Durchführung der Prüfung

Beschreibung der 
Prüfpflicht, Ort

Beschreibung der 
Prüfpflicht, Aufgabe

Intervall, Fälligkeit und 
Erledigungsfrist
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4 Mobil: Durchführung der Prüfung

Prüfungszeitpunkt als 
Zeitstempel

Anlegen einer 
Schadensmeldung in 
Wodis

Ergebnis der Prüfung
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4 Mobil: Durchführung der Prüfung: Bilder, GPS und Barcode
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Abschluss der Prüfung4 Mobil: Durchführung der Prüfung

Übersicht Prüfstatus 

Ggf. Unterschrift

Abschluss der Aufgabe 
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› Automatische Erstellung des Protokolls 
als PDF bei Abschluss der Aufgabe

› Revisionssichere Ablage:

› Aareon DMS

› Aareon Archiv kompakt 

› Bilder automatisch integriert

5 Erzeugung des Prüfprotokolls und ggf. Archivierung
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6 Rückspielen der Prüfergebnisse in Wodis Sigma

› Übersicht mit Ampelfunktion
› Selektionsmöglichkeiten
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7 Mobile Auftragsvergabe vor Ort während der VKS-Prüfung

Mobiler Auftrag hier zur 
Schaukel
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7 Mobile Auftragsvergabe vor Ort am Beispiel E-Check in VE

Neuer Auftrag zum 
Spielplatz, Element 
Schaukel
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7 Mobile Auftragsvergabe vor Ort am Beispiel E-Check in VE

Wahl des Gewerkes und 
Maßnahme aus Wodis 
Instandhaltung

Wahl des Handwerkers

Abschluss und Senden an 
Wodis 
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7 Mobile Auftragsvergabe vor Ort am Beispiel E-Check in VE
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7 Mobile Auftragsvergabe vor Ort am Beispiel E-Check in VE
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Nicht erfasste Maßnahmen:

- Aufgabe kann abgeschlossen werden

- Unerledigte Maßnahmen werden am 
nächsten Termin zusammengefasst und als 
neue Aufgabe übertragen

Intervalle und Maßnahmen: variabler Umgang mit System möglich 
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› Investitions- und zukunftssicher

› Zeitsparend

› Vollständige, revisionssichere 

und geschützte Dokumentation

› Rechtssicher für alle Beteiligten

Ihre Vorteile im Überblick
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Mobile Services – starten Sie jetzt!

Vielfältige Pakete für 
Ihre jeweiligen 
Anforderungen


